
Firmierungspflichten im 
Gewerberecht – Notwendigkeit 

der Anpassung der DL-InfoV 

08.11.2016, Rostock-Warnemünde 

 

Referent: René Land 

land@online.de 



§ 15a Anbringung von Namen und Firma, 

§ 15b Namensangabe im Schriftverkehr 

 

mit Wirkung vom 25.03.2009 entfallen 

 

Teilweiser Ersatz: 

DL-InfoV 

 

 Eingangsformel  

 Auf Grund des § 6c in Verbindung mit § 146 Absatz 2 Nummer 1 der Gewerbeordnung, die durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 2091) eingefügt worden sind, verordnet die Bundesregierung… 

 

 § 1 Anwendungsbereich 

 (1) Diese Verordnung gilt für Personen, die Dienstleistungen erbringen, die in den Anwendungsbereich des Artikels 2 
der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36) fallen. 

 (2) Die Verordnung findet auch Anwendung, wenn im Inland niedergelassene Dienstleistungserbringer unter 
Inanspruchnahme der Dienstleistungsfreiheit in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum tätig werden. 

 (3) Die Verordnung findet keine Anwendung, wenn in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassene 
Dienstleistungserbringer unter Inanspruchnahme der Dienstleistungsfreiheit im Inland tätig werden. 

 (4) Die nach dieser Verordnung zur Verfügung zu stellenden Informationen sind in deutscher Sprache zu erbringen. 
Das gilt nicht für Informationen nach Absatz 2. 

 

Anwendung :  

 nur für Tätigkeiten die unter den Geltungsbereich der EG-DLR fallen 

 nicht für Drittstaatler 

 

 

 

 

 

 

 



 § 2 Stets zur Verfügung zu stellende Informationen 

 (1) Unbeschadet weiter gehender Anforderungen aus anderen Rechtsvorschriften muss ein Dienstleistungserbringer einem 
Dienstleistungsempfänger vor Abschluss eines schriftlichen Vertrages oder, sofern kein schriftlicher Vertrag geschlossen wird, vor 
Erbringung der Dienstleistung folgende Informationen in klarer und verständlicher Form zur Verfügung stellen: 

 1.seinen Familien- und Vornamen, bei rechtsfähigen Personengesellschaften und juristischen Personen die Firma unter Angabe der 
Rechtsform, 

 2.die Anschrift seiner Niederlassung oder, sofern keine Niederlassung besteht, eine ladungsfähige Anschrift sowie weitere 
Angaben, die es dem Dienstleistungsempfänger ermöglichen, schnell und unmittelbar mit ihm in Kontakt zu treten, insbesondere 
eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse oder Faxnummer, 

 3.falls er in ein solches eingetragen ist, das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder Genossenschaftsregister 
unter Angabe des Registergerichts und der Registernummer, 

 4.bei erlaubnispflichtigen Tätigkeiten Name und Anschrift der zuständigen Behörde oder der einheitlichen Stelle, 

 5.falls er eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach § 27a des Umsatzsteuergesetzes besitzt, die Nummer, 

 6.falls die Dienstleistung in Ausübung eines reglementierten Berufs im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
(ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22) erbracht wird, die gesetzliche Berufsbezeichnung, den Staat, in dem sie verliehen wurde und, falls 
er einer Kammer, einem Berufsverband oder einer ähnlichen Einrichtung angehört, deren oder dessen Namen, 

 7.die von ihm gegebenenfalls verwendeten allgemeinen Geschäftsbedingungen, 

 8.von ihm gegebenenfalls verwendete Vertragsklauseln über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über den Gerichtsstand, 

 9.gegebenenfalls bestehende Garantien, die über die gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinausgehen, 

 10.die wesentlichen Merkmale der Dienstleistung, soweit sich diese nicht bereits aus dem Zusammenhang ergeben, 

 11.falls eine Berufshaftpflichtversicherung besteht, Angaben zu dieser, insbesondere den Namen und die Anschrift des Versicherers 
und den räumlichen Geltungsbereich. 

 (2) Der Dienstleistungserbringer hat die in Absatz 1 genannten Informationen wahlweise 

 1.dem Dienstleistungsempfänger von sich aus mitzuteilen, 

 2.am Ort der Leistungserbringung oder des Vertragsschlusses so vorzuhalten, dass sie dem Dienstleistungsempfänger leicht 
zugänglich sind, 

 3.dem Dienstleistungsempfänger über eine von ihm angegebene Adresse elektronisch leicht zugänglich zu machen oder 

 4.in alle von ihm dem Dienstleistungsempfänger zur Verfügung gestellten ausführlichen Informationsunterlagen über die 
angebotene Dienstleistung aufzunehmen. 

 

 

 



 Die Pflichten aus § 2 bis 4 EG-DLR sind ausschließlich gegenüber dem Dienstleistungsempfänger 
und nicht gegenüber der Behörde zu erbringen, was einen effektiven Vollzug ausschließt. 

 

 Wegen der Wahlmöglichkeit aus § 2 Abs. 2 (wie sind die Informationen zur Verfügung zu 
stellen), kann auch der Verbraucher (Dienstleistungsempfänger) nur sehr schwer an 
Informationen gelangen 
 

 Vorschlag: 

 1. Zukünftig sollte die Verpflichtung des § 2 Abs. 1 Nr. 1 DL-InfoV zwingend an der Betriebsstätte vorgeschrieben sein.  

 (seinen Familien- und Vornamen, bei rechtsfähigen Personengesellschaften und juristischen Personen die Firma unter Angabe der 
Rechtsform) 

 

 2. Zukünfig sollte die DL-InfoV für alle Gewerbetreibenden gelten. 

 

  



 

Telemediengesetz (TMG) 
§ 5 Allgemeine Informationspflichten 

(1) Diensteanbieter haben für geschäftsmäßige, in der Regel gegen Entgelt angebotene Telemedien folgende Informationen leicht 
erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten: 

1. den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, bei juristischen Personen zusätzlich die Rechtsform, den 
Vertretungsberechtigten und, sofern Angaben über das Kapital der Gesellschaft gemacht werden, das Stamm- oder Grundkapital sowie, 
wenn nicht alle in Geld zu leistenden Einlagen eingezahlt sind, der Gesamtbetrag der ausstehenden Einlagen, 

2. Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation mit ihnen ermöglichen, einschließlich 
der Adresse der elektronischen Post, 

3. soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder erbracht wird, die der behördlichen Zulassung bedarf, Angaben zur 
zuständigen Aufsichtsbehörde, 

4. das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder Genossenschaftsregister, in das sie eingetragen sind, und die 
entsprechende Registernummer, 

5. soweit der Dienst in Ausübung eines Berufs im Sinne von Artikel 1 Buchstabe d der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 
1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung 
abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16), oder im Sinne von Artikel 1 Buchstabe f der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über 
eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. 
L 209 S. 25, 1995 Nr. L 17 S. 20), zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/38/EG der Kommission vom 20. Juni 1997 (ABl. EG Nr. L 184 S. 
31), angeboten oder erbracht wird, Angaben über 

 a) die Kammer, welcher die Diensteanbieter angehören, 

 b) die gesetzliche Berufsbezeichnung und den Staat, in dem die Berufsbezeichnung verliehen worden ist, 

 c) die Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen und dazu, wie diese zugänglich sind, 

6. in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 27a des Umsatzsteuergesetzes oder eine Wirtschafts-
Identifikationsnummer nach § 139c der Abgabenordnung besitzen, die Angabe dieser Nummer, 

7. bei Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die sich in Abwicklung 
oder Liquidation befinden, die Angabe hierüber. 

(2) Weitergehende Informationspflichten nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

 



 

§ 16 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer absichtlich entgegen § 6 Abs. 2 Satz 1 den Absender oder den kommerziellen Charakter der Nachricht 
verschleiert oder verheimlicht. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 5 Abs. 1 eine Information nicht, nicht richtig oder nicht vollständig verfügbar hält, 

2. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 oder 2 den Nutzer nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet, 

3. einer Vorschrift des § 13 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 4 oder 5 oder Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 Buchstabe a über eine dort 
genannte Pflicht zur Sicherstellung zuwiderhandelt, 

4. entgegen § 14 Abs. 1 oder § 15 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 8 Satz 1 oder 2 personenbezogene Daten erhebt oder verwendet oder nicht 
oder nicht rechtzeitig löscht oder 

5. entgegen § 15 Abs. 3 Satz 3 ein Nutzungsprofil mit Daten über den Träger des Pseudonyms zusammenführt. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 

 



Vollzug TMG bisher 

 

Zuständig für die Ahndung von Verstößen gegen die Verpflichtung des § 16 Abs. 2 Nr. 1 TMG sind die nachfolgend aufgeführten Stellen. 

Quelle: Dr. Bernd Lorenz ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht 

http://www.jurpc.de/jurpc/show?id=20100171 

 

Bundesland Zuständigkeit 

Baden-Württemberg Regierungspräsidium Tübingen(2) 

Bayern Regierung von Mittelfranken(3) 

Berlin Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb)(4) 

Brandenburg Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb)(5) 

Bremen Bremische Landesmedienanstalt (brema)(6) 

Hamburg Medienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein (MA HSH)(7) 

Hessen Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk (LPR Hessen)(8) 

Mecklenburg-Vorpommern Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern (mmv)(9) 

Niedersachsen Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES)(10) 

Nordrhein-Westfalen Bezirksregierung Düsseldorf(11) 

Rheinland-Pfalz Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD)(12) 

Saarland Landesmedienanstalt Saarland (LMS)(13) 

Sachsen Landesdirektion Dresden (LDD)(14) 

Sachsen-Anhalt Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA)(15) 

Schleswig-Holstein Medienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein (MA HSH)(16) 

Thüringen Thüringer Landesmedienanstalt (TLM)(17) 

http://www.jurpc.de/jurpc/show?id=20100171
http://www.rp-tuebingen.de/
http://www.jurpc.de/jurpc/show?id=20100171#sdfootnote2sym
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http://www.jurpc.de/jurpc/show?id=20100171#sdfootnote3sym
http://www.mabb.de/
http://www.mabb.de/
http://www.mabb.de/
http://www.jurpc.de/jurpc/show?id=20100171#sdfootnote4sym
http://www.mabb.de/
http://www.mabb.de/
http://www.mabb.de/
http://www.jurpc.de/jurpc/show?id=20100171#sdfootnote5sym
http://www.bremische-landesmedienanstalt.de/
http://www.jurpc.de/jurpc/show?id=20100171#sdfootnote6sym
http://www.ma-hsh.de/
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http://www.jurpc.de/jurpc/show?id=20100171#sdfootnote8sym
http://www.medienanstalt-mv.de/
http://www.medienanstalt-mv.de/
http://www.medienanstalt-mv.de/
http://www.jurpc.de/jurpc/show?id=20100171#sdfootnote9sym
http://www.laves.niedersachsen.de/
http://www.jurpc.de/jurpc/show?id=20100171#sdfootnote10sym
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/
http://www.jurpc.de/jurpc/show?id=20100171#sdfootnote11sym
http://www.add.rlp.de/
http://www.add.rlp.de/
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http://ld-dresden.de/
http://www.jurpc.de/jurpc/show?id=20100171#sdfootnote14sym
http://www.msa-online.de/
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 Vorschlag: 

 Zukünftig sollte der Vollzug des § 5 TMG für Gewerbebetriebe durch die 
Gewerbebehörden stattfinden. 



 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 
 

 

 

 

René Land 

Servicebereichsleiter Gewerbeangelegenheiten 

Stadt Cottbus 

 

Kontakt:  land@online.de 

 0172-6822047 
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